
Stadt Neumünster Neumünster, 8. Juni 2010
Der Oberbürgermeister 
Kinder und Jugend 
 
 
 
  AZ: 44 - Wi/H 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0584/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 22.06.2010 N Kenntnisnahme 
Jugendhilfeausschuss 29.06.2010 Ö Vorberatung 
Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 

30.06.2010 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 06.07.2010 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras / 
Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Verlängerung des Vertrages zwischen der 
Aktion Jugendzentrum e.V. und der Stadt 
Neumünster 
 

 
A n t r a g : 

 
a) 
Der Verlängerung des Vertrages zwischen der 
Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzent-
rum e. V. für den Zeitraum 01.01.2011 bis 
zum 31.12.2011 wird zugestimmt. 
 
Der entsprechenden Änderungsvereinbarung 
(siehe Anlage 1a) wird zugestimmt. 
 
b) 
Der Verlängerung des Vertrages zwischen der 
Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzent-
rum e. V. für den Zeitraum 01.01.2011 bis 
zum 30.06.2011 wird zugestimmt. 
 
Der entsprechenden Änderungsvereinbarung 
(siehe Anlage 1b) wird zugestimmt. 
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Finanzielle Auswirkungen: a) Ausgaben in Höhe von 97.000,00 € für das 

    Haushaltsjahr 2011 
 
b) Ausgaben in Höhe von 48.500,00 € für das 
    Haushaltsjahr 2011 
 
Produktkonto 362014401.5318090 
Aktion Jugendzentrum e. V. 
 
Die Mittel werden im Rahmen der Haushalts-
planung 2011 mit eingeplant. 
 
 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Auf Grundlage eines zwischen der Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. zuerst am 
23.03. / 11.04.1972 geschlossenen sowie am 09.03.1984 geänderten sowie am 22.06.1987 neu abge-
schlossenen Vertrages betreibt die Aktion Jugendzentrum e. V. als anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe seit dem 01.09.1971 ein Jugendzentrum im Hause Friedrichstraße 24 in Neumünster.  
 
Der aktuell bestehende Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. 
wurde unter Einhaltung einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist zum 31.12.2008 gekündigt. Durch den 
Beschluss der Ratsversammlung vom 28. Juli 2008 wurde die Verwaltung ermächtigt, mit dem Verein 
Aktion Jugendzentrum e. V. zu vereinbaren, dass der Vertrag vom 22.06.1987 über den 31.12.2008 
hinaus befristet bis zum 31.12.2009 fortgesetzt wird. Ferner hat die Ratsversammlung in ihrer Sitzung 
vom 07.07.2009 beschlossen, diesen Vertrag zu den bestehenden Konditionen bis zum 31.12.2010 
fortzuführen. 
 
Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Neumünster und dem damit einhergehenden, noch nicht 
abgeschlossenen Prozess zur Haushaltskonsolidisierung wird angeregt, den bestehenden Leistungsver-
trag zwischen der Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. mit der vorliegenden Ände-
rungsvereinbarung entweder für ein weiteres Jahr für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.12. 
2011 oder für ein halbes Jahr für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 30.06.2011 zu verlängern.  
In diesem Zusammenhang sollen die Sach- und Betriebskosten bei einer Verlängerung um ein Jahr um 
€ 8.000,00 oder bei einer Verlängerung um 6 Monate um € 4.000,00 gekürzt werden. Hierdurch soll 
zunächst eine reibungslose Fortführung und Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bestehenden Ar-
beit der Aktion Jugendzentrum e. V. gewährleistet werden, ohne weiteren Haushaltskonsolidisie-
rungsmaßnahmen, die über das Jahr 2011 hinausgehen, vorzugreifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

Im Auftrage 
 
 
 
Humpe-Waßmuth 

Oberbürgermeister Stadtrat 
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Anlagen:  
Anlage 1a: Entwurf einer Änderungsvereinbarung zum bestehenden Vertrag zwischen der Stadt   
                  Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. für den Zeitraum 01.01.2011 bis  
                  zum 31.12.2011. 
Anlage 1b: Entwurf einer Änderungsvereinbarung zum bestehenden Vertrag zwischen der Stadt   
                  Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. für den Zeitraum 01.01.2011 bis  
                  zum 30.06.2011. 
Anlage 2:   Änderungsvereinbarung zum bestehenden Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und  
                  der Aktion Jugendzentrum e. V. für den Zeitraum 01.01.2010 bis zum 31.12.2010. 
Anlage 3:   Änderungsvereinbarung zum bestehenden Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und  
                  der Aktion Jugendzentrum e. V. für den Zeitraum 01.01.2009 bis zum 31.12.2009. 
Anlage 4:   Vertrag vom 22.06.1987 in der Fassung des Änderungsvertrages vom 01.03./08.03.1994   
                  zwischen der Stadt Neumünster und der Aktion Jugendzentrum e. V. 
 
 
 


